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1. Geschäftsstelle des Kreistags; Sitzung des Schulausschusses am
8. Februar 2022

Am Dienstag, 8. Februar 2022, um 14:15 Uhr
findet in der Aula des Werdenfels-Gymnasiums

Wettersteinstraße 30, 82467 Garmisch-Partenkirchen, eine
Sitzung des Schulausschusses
mit folgender Tagesordnung statt.

Öffentliche Sitzung:

1. Bekanntgaben
2. Dezentrale Lüftungsanlagen in Schulen des Landkreises

Garmisch-Partenkirchen - Sachstandsbericht zu den Planungen
3. Antrag von Bündnis90/Die Grünen vom 22.11.2021;

Maximale Nutzung geeigneter Dach- und Fassadenflächen der
Zugspitz-Realschule zur Gewinnung von Solarstrom
- Kreistagsvorlage -

4. Werdenfels-Gymnasium Garmisch-Partenkirchen;
Überblick über Sanierungsmaßnahmen

5. Vorberatung des Haushaltsplanes für das Jahr 2022;
Einzelplan 2 / Schulen

6. Sonstiges

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Im Anschluss an die Sitzung findet eine Besichtigung des
Schulkomplexes unter der Führung des Schulleiters und des
Kreisbaumeisters statt.

Landkreis Garmisch-Partenkirchen, 24.01.2022

Anton Speer
Landrat

2. Vollzug der Wassergesetze; Antrag des Wasserwirtschaftsamtes
Weilheim auf Festsetzung des Überschwemmungsgebietes des
Staffelsees, Gewässer I. Ordnung i. d. Gemeinden Seehausen a. St.,
Uffing a. St., und Murnau a. St.

Zur Minimierung von Hochwasserschäden sollen Gebiete, die
bei einem Hochwasser überschwemmt werden, ermittelt und
als Überschwemmungsgebiet festgesetzt werden. Bei einem
Überschwemmungsgebiet handelt es sich um die Ermittlung,
Darstellung und rechtliche Festsetzung einer von Natur aus bestehenden
Hochwassergefahr. Die Festsetzung dient dem Erhalt von Rückhalte-
flächen, der Bildung von Risikobewusstsein und der Gefahrenabwehr.

Damit sollen insbesondere
• ein schadloser Hochwasserabfluss sichergestellt werden
• Gefahren kenntlich gemacht werden
• freie, unbebaute Flächen als Retentionsraum geschützt und erhalten
werden und
• in bebauten und beplanten Gebieten Schäden durch Hochwasser
verringert bzw. vermieden werden.

Das Überschwemmungsgebiet des Staffelsees ist ein sonstiges
Überschwemmungsgebiet im Sinne des Art. 46 Abs. 3 Satz 1 BayWG. Auf-
grunddes vorhandenenundzuerwartendenkünftigenSchadenspotentials
im Überschwemmungsgebiet wird vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim
empfohlen, das Überschwemmungsgebiet am Staffelsee festzusetzen.

Das HQ100 ist ein Hochwasserereignis, das mit der Wahrscheinlichkeit
1/100 in einem Jahr erreicht oder überschritten wird bzw. das im
statistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht oder über-
schritten wird. Da es sich um einen statistischen Wert handelt, kann das
Ereignis innerhalb von 100 Jahren auch mehrfach auftreten.

Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim hat für den Bereich des Staffelsees
im Landkreis Garmisch-Partenkirchen das Überschwemmungsgebiet für
ein HQ100 nunmehr neu ermittelt und beim Landratsamt Garmisch-
Partenkirchen die Festsetzung dieses Überschwemmungsgebietes
beantragt. Die Festsetzung erfolgt gemäß § 76 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) i.V.m. Art. 46 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) durch Erlass
einer Rechtsverordnung.

Mit der Festsetzung des Überschwemmungsgebietes gelten die Verbote
der §§ 78, 78 a und 78 c WHG.

Nach § 78 Abs. 1 WHG ist in festgesetzten Überschwemmungsgebieten
die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen
oder sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch untersagt. Das
vorgenannte Verbot gilt nicht, wenn die Ausweisung ausschließlich der
Verbesserung des Hochwasserschutzes dient.

Unter den Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG können abweichend von
dem vorgenannten Verbot Baugebiete auf Antrag ausnahmsweise von der
Kreisverwaltungsbehörde zugelassen werden.

Nach § 78 Abs. 4 WHG ist in festgesetzten Überschwemmungsgebieten
die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach §§ 30, 33, 34 und
35 des Baugesetzbuches untersagt.

Die vorgenannten Verbote gelten nicht für Maßnahmen des
Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und Dämmen, der Gewässer-
und Deichunterhaltung, des Hochwasserschutzes sowie des Messwesens.

Unter den Voraussetzungen des § 78 Abs. 5 WHG können abweichend von
den vorgenannten Verboten bauliche Anlagen auf Antrag ausnahmsweise
von der Kreisverwaltungsbehörde zugelassen werden.

Nach § 78 a Abs. 1 WHG ist in festgesetzten Überschwemmungsgebieten
Folgendes untersagt:

1. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den
Wasserabfluss behindern können,

2. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen
auf dem Boden, es sei denn, die Stoffe dürfen im Rahmen einer
ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden,

3. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen,

4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenständen,
die den Wasserabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt
werden können,

5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche,

6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den
Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1
Nummer 6 und § 75 Abs. 2 WHG entgegenstehen,

7. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart.

Die vorgenannten Verbote gelten nicht für Maßnahmen des
Gewässerausbaus, des Baus vonDeichen undDämmen, der Gewässer- und
Deichunterhaltung, des Hochwasserschutzes, einschließlich Maßnahmen
zur Verbesserung oder Wiederherstellung des Wasserzuflusses oder des
Wasserabflusses auf Rückhalteflächen, für Maßnahmen des Messwesens
sowie für Handlungen, die für den Betrieb von zugelassenen Anlagen oder
im Rahmen zugelassener Gewässerbenutzungen erforderlich sind.

Unter den Voraussetzungen des § 78 a Abs. 2 WHG können abweichend
von den vorgenannten Verboten Maßnahmen auf Antrag ausnahmsweise
von der Kreisverwaltungsbehörde zugelassen werden.

Nach § 78 c Abs. 1 Satz 1 WHG ist in festgesetzten Überschwemmungs-
gebieten die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen untersagt.

Nach § 78 c Abs. 1 Satz 2WHG können abweichend von dem vorgenannten
Verbot auf Antrag Ausnahmen von der Kreisverwaltungsbehörde
zugelassen werden, wenn keine anderen weniger gefährdenden
Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen
und die Heizölverbraucheranlage hochwassersicher errichtet ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass
1. die Unterlagen, aus denen sich Art und Umfang des Antrages ergeben,

sowie der Entwurf der Verordnung in der Zeit

vom 21. Februar 2022 bis einschließlich 21. März 2022

im Rathaus der Gemeinde Seehausen a. St., Am Graswegerer 1, 82418
Seehausen

im Rathaus des Marktes Murnau a. St., Untermarkt 13, 82418 Murnau
a. St.

im Rathaus der Gemeinde Uffing a. St., Hauptstraße 2, 82449 Uffing a.
St.,

sowie im Landratsamt Garmisch-Partenkirchen, Olympiastr. 10,
82467 Garmisch-Partenkirchen, Zi-Nr. C 217 (2. Stock) eingesehen
werden können,

2. jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, während
der Auslegungsfrist sowie bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf
der Auslegungsfrist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei
den Gemeinden Seehausen a. St., Uffing a. St., dem Markt Murnau a.
St. oder dem Landratsamt Garmisch-Partenkirchen, Olympiastr. 10,
82467 Garmisch-Partenkirchen, Zi-Nr. C 217, 2. Stock, Einwendungen
erheben kann,

3. mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendungen ausgeschlossen
sind, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen,

4. die durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen und den
Verordnungsentwurf, durch Erhebung von Einwendungen, Teilnahme
am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehenden Kosten
nicht erstattet werden,

5. das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen die rechtzeitig gegen die
Verordnung erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen
Stellungnahmen der Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5
Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz – BayVwVfG – sowie die
Stellungnahmen der Behörden mit dem Antragsteller, den Behörden,
den Betroffenen sowie denjenigen Personen, die Einwendungen
erhoben haben, erörtern wird,

6. ohne mündliche Verhandlung entschieden werden kann, wenn alle
Beteiligten darauf verzichten,

7. Datum, Uhrzeit und Ort des Erörterungstermins zu gegebener Zeit
bekannt gemacht werden,

8. bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin auch ohne
ihn verhandelt werden kann,

9. verspätete Einwendungen bei der Erörterung und Entscheidung über
die Einwendungen unberücksichtigt bleiben können,

10. a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die
Vereinigungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, von

dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung
benachrichtigt werden können,

b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann, wenn mehr als
50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind,

11. zur Erhebung von Einwendungen personenbezogene Daten
verarbeitet werden.

Diese Bekanntmachung und der Entwurf der Überschwemmungs-
gebietsverordnung können auch auf der Homepage der Gemeinde
Seehausen a. St., des Marktes Murnau a. St. und der Gemeinde Uffing a.
St. sowie auf der Homepage des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen,
unter www.lra-gap.de eingesehen werden.

Die der Verordnung zugrundeliegenden Pläne können unter folgendem
Link eingesehen werden:
http://www.wwa-wm.bayern.de/hochwasser/ueberschwemmungsgebiete/
wwaweilheim/index.htm

Landratsamt Garmisch-Partenkirchen, den 3. Februar 2022

Anton Speer
Landrat

3. Vollzug der Wassergesetze; Antrag des Wasserwirtschaftsamtes
Weilheim auf Festsetzung des Überschwemmungsgebietes
am Wildbach Windbachlaine/ Große Laine (mit Esellaine,
Lainegraben, Kainzengraben und Kühlberggraben)
(Wildbachgefährdungsbereich) von Fluss-km 0,0 bis 2,5
(Gewässer III. Ordnung) auf dem Gebiet der Gemeinde
Oberammergau

Zur Minimierung von Hochwasserschäden sollen Gebiete, die
bei einem Hochwasser überschwemmt werden, ermittelt und
als Überschwemmungsgebiet festgesetzt werden. Bei einem
Überschwemmungsgebiet handelt es sich um die Ermittlung,
Darstellung und rechtliche Festsetzung einer von Natur aus bestehenden
Hochwassergefahr. Die Festsetzung dient dem Erhalt von Rückhalte-
flächen, der Bildung von Risikobewusstsein und der Gefahrenabwehr.

Damit sollen insbesondere
• ein schadloser Hochwasserabfluss sichergestellt werden
• Gefahren kenntlich gemacht werden
• freie, unbebaute Flächen als Retentionsraum geschützt und erhalten
werden und
• in bebauten und beplanten Gebieten Schäden durch Hochwasser
verringert bzw. vermieden werden.

Das Überschwemmungsgebiet stellt einen Wildbachgefährdungsbereich
dar und ist daher verpflichtend festzusetzen (Art. 46 Abs. 3 Satz 1, Art.
47 Abs. 1 BayWG).

Das HQ100 ist ein Hochwasserereignis, das mit der Wahrscheinlichkeit
1/100 in einem Jahr erreicht oder überschritten wird bzw. das im
statistischenDurchschnitt in100Jahreneinmalerreichtoderüberschritten
wird. Da es sich um einen statistischen Wert handelt, kann das Ereignis
innerhalb von 100 Jahren auch mehrfach auftreten.

Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim hat für den Bereich der
Windbachlaine/ Große Laine (mit Esellaine, Lainegraben, Kainzengraben
und Kühlberggraben) im Landkreis Garmisch-Partenkirchen das
Überschwemmungsgebiet für ein HQ100 nunmehr neu ermittelt und
beim Landratsamt Garmisch-Partenkirchen die Festsetzung dieses
Überschwemmungsgebietes beantragt. Die Festsetzung erfolgt gemäß
§ 76 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. Art. 46 Bayerisches
Wassergesetz (BayWG) durch Erlass einer Rechtsverordnung.

Mit der Festsetzung des Überschwemmungsgebietes gelten die Verbote
der §§ 78, 78 a und 78 c WHG.

Nach § 78 Abs. 1 WHG ist in festgesetzten Überschwemmungsgebieten
die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen
oder sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch untersagt. Das
vorgenannte Verbot gilt nicht, wenn die Ausweisung ausschließlich der
Verbesserung des Hochwasserschutzes dient.

Unter den Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG können abweichend von
dem vorgenannten Verbot Baugebiete auf Antrag ausnahmsweise von der
Kreisverwaltungsbehörde zugelassen werden.

Nach § 78 Abs. 4 WHG ist in festgesetzten Überschwemmungsgebieten
die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach §§ 30, 33, 34 und
35 des Baugesetzbuches untersagt.

Die vorgenannten Verbote gelten nicht für Maßnahmen des
Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und Dämmen, der Gewässer-
und Deichunterhaltung, des Hochwasserschutzes sowie des Messwesens.

Unter den Voraussetzungen des § 78 Abs. 5 WHG können abweichend von
den vorgenannten Verboten bauliche Anlagen auf Antrag ausnahmsweise
von der Kreisverwaltungsbehörde zugelassen werden.

Nach § 78 a Abs. 1 WHG ist in festgesetzten Überschwemmungsgebieten
Folgendes untersagt:

8. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den
Wasserabfluss behindern können,

9. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen
auf dem Boden, es sei denn, die Stoffe dürfen im Rahmen einer
ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden,

10. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von
Anlagen,

11. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern vonGegenständen,
die den Wasserabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt
werden können,

12. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche,
Fortsetzung nächste Seite
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13. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den
Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1
Nummer 6 und § 75 Abs. 2 WHG entgegenstehen,

14. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart.

Die vorgenannten Verbote gelten nicht für Maßnahmen des
Gewässerausbaus, des Baus vonDeichen undDämmen, der Gewässer- und
Deichunterhaltung, des Hochwasserschutzes, einschließlich Maßnahmen
zur Verbesserung oder Wiederherstellung des Wasserzuflusses oder des
Wasserabflusses auf Rückhalteflächen, für Maßnahmen des Messwesens
sowie für Handlungen, die für den Betrieb von zugelassenen Anlagen oder
im Rahmen zugelassener Gewässerbenutzungen erforderlich sind.

Unter den Voraussetzungen des § 78 a Abs. 2 WHG können abweichend
von den vorgenannten Verboten Maßnahmen auf Antrag ausnahmsweise
von der Kreisverwaltungsbehörde zugelassen werden.

Nach § 78 c Abs. 1 Satz 1 WHG ist in festgesetzten Überschwemmungs-
gebieten die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen untersagt.

Nach § 78 c Abs. 1 Satz 2WHG können abweichend von dem vorgenannten
Verbot auf Antrag Ausnahmen von der Kreisverwaltungsbehörde
zugelassen werden, wenn keine anderen weniger gefährdenden
Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen
und die Heizölverbraucheranlage hochwassersicher errichtet ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass

1. die Unterlagen, aus denen sich Art und Umfang des Antrages ergeben,
sowie der Entwurf der Verordnung in der Zeit

vom 21. Februar 2022 bis einschließlich 21. März 2022

im Rathaus der Gemeinde Oberammergau, Ludwig-Thoma-
Str. 10, 82487 Oberammergau

sowie im Landratsamt Garmisch-Partenkirchen, Olympiastr. 10,
82467Garmisch-Partenkirchen, Zi-Nr. C 217 (2. Stock) eingesehen
werden können,

2. jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, während
derAuslegungsfristsowiebisspätestenszweiWochennachAblauf
der Auslegungsfrist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei
der Gemeinde Oberammergau oder dem Landratsamt Garmisch-
Partenkirchen, Olympiastr. 10, 82467 Garmisch-Partenkirchen, Zi-
Nr. C 217, 2. Stock, Einwendungen erheben kann,

3. mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendungen ausgeschlossen
sind, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen,

4. die durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen und den
Verordnungsentwurf, durch Erhebung von Einwendungen, Teilnahme
am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehenden Kosten
nicht erstattet werden,

5. das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen die rechtzeitig gegen die
Verordnung erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen
Stellungnahmen der Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5
Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz – BayVwVfG – sowie die
Stellungnahmen der Behörden mit dem Antragsteller, den Behörden,
den Betroffenen sowie denjenigen Personen, die Einwendungen
erhoben haben, erörtern wird,

6. ohne mündliche Verhandlung entschieden werden kann, wenn alle
Beteiligten darauf verzichten,

7. Datum, Uhrzeit und Ort des Erörterungstermins zu gegebener Zeit
bekannt gemacht werden,

8. bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin auch ohne
ihn verhandelt werden kann,

9. verspätete Einwendungen bei der Erörterung und Entscheidung über
die Einwendungen unberücksichtigt bleiben können,

10. a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die
Vereinigungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, von
dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung
benachrichtigt werden können,

b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann,
wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen
vorzunehmen sind,

11. zur Erhebung von Einwendungen personenbezogene Daten
verarbeitet werden.

Diese Bekanntmachung und der Entwurf der Überschwemmungs-
gebietsverordnung können auch auf der Homepage der Gemeinde
Oberammergau sowie auf der Homepage des Landratsamtes Garmisch-
Partenkirchen unter www.lra-gap.de eingesehen werden.

Die der Verordnung zugrundeliegenden Pläne können unter folgendem
Link eingesehen werden:
http://www.wwa-wm.bayern.de/hochwasser/ueberschwemmungsgebiete/
wwaweilheim/index.htm

Landratsamt Garmisch-Partenkirchen, den 3. Februar 2022

Anton Speer
Landrat

Garmisch-Partenkirchen, den 3. Februar 2022 Landratsamt
Anton Speer

Landrat
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IN KÜRZE

DAS DATUM:
3. FEBRUAR

Vor 30 Jahren

Die SPD-Fraktion im Ge-
meinderatGarmisch-Parten-
kirchenmacht sich stark für
ein Gesamtverkehrskon-
zept. Nachdem ihr eigener
Antrag zu diesem Thema
vom Gremium abgelehnt
wordenwar, besteht die Par-
tei nun darauf, dass ein wei-
teres Konzept, das bereits
dem Fremdenverkehrsver-
ein vorgestellt wurde, nun
auch im Gemeindrat vorge-
tragen wird. Vor allem will
die SPD-Fraktion endlich
wissen, ob der öffentliche
Personennahverkehr als Al-
ternative zum Auto mit ein-
gebunden ist.

Vor 20 Jahren

Alle sechs Jahr versinkt Gar-
misch-Partenkirchen im
Schilderwald. Von Ampel-
mastensowiePlakatwänden
lächeln die Kandidaten auf
dasWahlvolkhernieder. Für
alle Parteien besteht eine
strenge Regel. Plakatiert
werden darf erst vier Wo-
chen vorWahltermin. Diese
Regel gilt für alle, jedoch
nicht für die CSU. Zwei Tage
früher als erlaubt ist bereits
Thomas Schmid, der spätere
Bürgermeister, zu sehen.

Vor 10 Jahren

Seit 15 Jahren ist Nikolaus
Onnich bereits Bauern-Ob-
mann im Landkreis. Nun
hängtderBadKohlgruberei-
ne weitere Periode dran. Bei
den Neuwahlen des Bayeri-
schen Bauernverbands auf
Kreisebene wurde der 61-
Jährige, der stets offen seine
Meinung sagt, bestätigt. red

Aufforstungs-Drohne und Feinstaub-Messgerät
JUGEND FORSCHT Schüler der örtlichen Gymnasien gehen mit spannenden Projekten in Regional-Kontest

bestimmt werden“, erklärt
Professor Klaus Schäfer,
Agenda 21-Projektpate, die
neuen Möglichkeiten. „Eine
Win-Win-Situation, denn der
Forscherdrang der Jugendli-
chen unterstützt unser Be-
mühen um Umwelt- und Kli-
maschutz“, ergänzt Markus
Kollmannsberger, Vorsitzen-
der Agenda 21.
Ein drittes Gerät wird

künftig in den Schulen für
Holz und Gestaltung (SHG)
zum Einsatz kommen. „Toll,
dann können wir unsere Pro-
jekte künftig vernetzen, an-
dere Blickrichtungen einbe-
ziehen, Ergebnisse verglei-
chen“, sagt Baur, der bereits
Ideen zu Innenraumluft-Ana-
lysen im Kopf hat.
Erst einmal gilt es jetzt

aber, beim Regional-Wettbe-
werb 2022 zu punkten. Am
16. und 17. Februar werden
sich die Teilnehmer online
der Jury stellen. Im Werden-
fels-Gymnasium wird dies-
mal alles auf dem großen
Monitor im Eingangsbereich
übertragen, die gesamte
Schule kann so beimWettbe-
werb „Jugend forscht“ live
dabei sein. Da heißt es für die
14 Projekte des Werdenfels-
und die sieben des Irmen-
gard-Gymnasiums, die Dau-
men zu drücken. Beide Schu-
len waren in der Vergangen-
heit bereits mehrfach erfolg-
reich.

von Luftschadstoffen im Ski-
gebiet der Zugspitze“.
Auch das Werdenfels-Gym-

nasium hat von der Lokalen
Agenda 21 für Garmisch-Par-
tenkirchen einen Airquix –
die Geräteanschaffungen un-
terstützte die hiesige Kreis-
sparkasse – zur Verfügung
gestellt bekommen. „Damit
können jetzt neben CO2-
auch Ozon-, Stickoxid- und
Feinstaub-Konzentrationen

mie, Biologie und Arbeits-
welt eingereicht. Bei zwei
Projekten kam ein neues,
tragbares Messgerät, ein so-
genannter, von der LMU ent-
wickelter Airquix zum Ein-
satz. Eszter Moldvai (Q12) un-
tersuchte, wie sich Luft-
schadstoffe innerhalb einer
Stadt verändern.
Charlotte Wimmer (Q12)

wählte das Thema „Gondel
oder Zahnradbahn? Analyse

und Lukas Scholz, beide aus
der achten Jahrgangsstufe,
angeleitet von Projektbetreu-
er Markus Baur vomWerden-
fels-Gymnasium.
„Alles gestaltete sich natür-

lich schwieriger, denn länge-
re Zeit durften die verschie-
denen Jahrgangsstufen nicht
zusammenkommen, konnte
die AG nicht kontinuierlich
arbeiten“, bedauert der Phy-
siklehrer. Aber das Interesse

VON MARGOT SCHÄFER

Garmisch-Partenkirchen – Der
30. November 2021 war der
letzte Anmeldetag für den
„Jugend forscht“-Wettbe-
werb 2022.. Bis 22. Januar
mussten die Projekte digital
eingereicht werden. Trotz
zeitraubenden Aufholens
von pandemiebedingten
Lernrückständen in den
Schulen verzeichnen die Or-
ganisatoren des deutschland-
weiten Wettbewerbs für
Nachwuchsforscher nur ei-
nen leichten Teilnahmerück-
gang. „Unser Dank gilt vor al-
lem den Projektbetreuerin-
nen und -betreuern für ihren
hervorragenden Einsatz“,
sagt Dr. Sven Baszio, Vorsit-
zender der Stiftung „Jugend
forscht“.
Das Garmisch-Partenkirch-

ner St. Irmengard- und das
Werdenfels-Gymnasium sind
auch diesmal mit spannen-
den Arbeiten beim Regional-
entscheid Voralpenland, den
das Unternehmen Hoerbiger
Deutschland Holding GmbH
Schongau ermöglicht, dabei.
„Wie hat sich das Klima in
der Region Garmisch-Parten-
kirchen von 1750 an bis heu-
te geändert?“, untersuchte
zum Beispiel Neuntklässler
Markus Güldenpfennig.
„Kann eine Drohne für Auf-
forstungen genutzt werden?“
hinterfragten Keano Venner

und die wissenschaftliche
Neugier ist nach wie vor
groß. Dank Luftreinigungsge-
rät, Masken und Hygienere-
geln ist inzwischen wieder
mehr möglich.
Ähnlich ist es in St. Irmen-

gard. Hier hat Dr. Sabine
Wimmer-Kleikamp ihre
Schülerinnen bei verschiede-
nen Projekten unterstützt. Es
wurden interessante Arbei-
ten in den Fachgebieten Che-

Spaß am Forschen: Physiklehrer Markus Baur (l.) und Professor Klaus Schäfer (Lokale Agenda 21, r.) mit Schülern der AG
„Jugend forscht“: (v.l.) Lukas Scholz, Henrick Durdjak, Magnus Güldenpfennig und Keano Venner. FOTO: SCHÄFER

Infrastruktur wohl nicht nötig
die ersten Gegner doch auch
schon laut. Tourismus und
Infrastruktur braucht man in
den Kreisen wohl nicht.
Nun, wenn das die Ent-

scheider mitbekommen ha-
ben, braucht es auch kein
Geld mehr von Sponsoren.
Ich fürchte, das weiß auch

Herr Fischer.“
Rolf Koch

Garmisch-Partenkirchen

den ist. Man ist zwar gegen
Veranstaltungen in Peking,
Korea oder sonst wo. Aber
Olympia in München/Gar-
misch/Berchtesgaden hat
man mit Stimmenmehrheit
abgelehnt. Wundert sich
dann aber, dass Zuschüsse
für Infrastruktur spärlich
fließen.
Für die Bewerbung zur Ski-

Weltmeisterschaft wurden

„Zwischen Enthusiasmus
und Realismus“; Ausgabe
vom 1. Februar:

„Alle Aspekte in diesem Be-
richt und im Kommentar
sind richtig und nachvoll-
ziehbar. Aber ein bedeuten-
der Grund fehlt. Die laute
Minderheit in Deutschland,
die gegen alles ist und die je-
weils für jeden Anlass zu fin-

Ende der Diskussion
„Guter Gastgeber sein“; Aus-
gabe vom 28. Januar:

„Garmisch-Partenkirchen
wird Hosttown für die Special
Olympics 2023 in Berlin und
so rücken die Themen Behin-
dertenfreundlichkeit und
Barrierefreiheit dankenswer-
terweise mehr in den Fokus
der Öffentlichkeit. In diesem
Zusammenhang wird der be-

kannte Fakt erwähnt, dass
mit dem Festhalten am Be-
stand des jetzigen Kongress-
hauses eine Barrierefreiheit
unerreichbar bleibt. DasHaus
hat zu viele verschiedeneEbe-
nen.Esverstehenicht,warum
dieser eine Fakt nicht das En-
de der Diskussion über Um-
bau oder Neubau bedeutet.“

Dr. Birgit Jentsch
Garmisch-Partenkirchen

BRIEFE AN DIE REDAKTION

Oberau
Obelin sammelt
Altpapier und Kleider
Altpapier, Altkleider und
Schuhe sammelt die Eltern-
initiative Obelin am Sams-
tag, 5. Februar, in Oberau.
Unterwegs sind die Helfer
ab 8 Uhr. red


